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Bezeichnung: Partikelfiltrierende Halbmaske BARIMASK C3V EN 149   
 Atemanschluss als Filtergerät 
 
Beschreibung: Maskenkörper aus Filtermaterial, mit Nasenbügel und 

Gesichtsabdichtung aus Schaumstoff für Nase, Mund 
und Kinn. Mit Ausatemventil vorne, Textilgummi-
Bänderung mit stufenlos verstellbaren Bandschiebern 

 
Artikel-Nummer: 200052 
 
Verwendung: Als Filtergerät gegen flüssige und feste Partikel  
 
Klassifizierung: FFP3 R 

 
Funktion: Die Einatemluft strömt durch das Filtermaterial zu den Atemwegen. 

Die Ausatemluft gelangt durch ein Ausatemventil direkt ins Freie. 
 
Normen:    DIN EN 133   Atemschutzgeräte - Einteilung 

    DIN EN 149                           Atemschutzgeräte - Filtrierende Halbmasken 
                                                  zum Schutz gegen Partikeln 
 

Materialien:    Maskenkörper   Polyester – Polypropylen 
       (elektrostatisches Material) 
    Bauteil Bänderung   Textilgewebe mit Gummi 
 Nasenbügel    Polypropylen, Eisen 
 Ausatemventil-Gehäuse  Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere 
 Ausatemventilscheibe  Silikon 
 Ausatemventil-Schutzkappe  Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere 
 Spannbügel    Polyamid 
 Gesichtsabdichtung Schaumstoff PVC 
 
Abmessungen: ca. 130 x 175 x 190 mm (Faltschachtel) 
 
Gewicht: ca. 23 Gramm 
 
Einatemwiderstand:    < 1 mbar bei 30 l/min konstantem Luftstrom 
    < 3,0 mbar bei 95 l/min konstantem Luftstrom (G26.1 und nicht 

untersuchungspflichtig) 
 
Filterdurchlass:    Natriumchloridprüfung bei 95 l/min:  < 1 % 
    Paraffinölprüfung bei 95 l/min:   < 1 % 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Datenblatt       Atemschutzmaske  
                        BARIMASK C3V 

Stand 08.2023 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte. 

 

 
 
Lagerfähigkeit: Aufbewahrungs- oder Lagerräume müssen normales Klima haben, d.h. die 
 Luft soll trocken, kühl und frei von Schadstoffen sein. Außerdem sind die 
 Masken vor Sonnenlicht und Wärmestrahlung zu schützen. 
 Lagertemperatur - 30 ºC bis + 70 ºC, Feuchtigkeit < 80%. Unverpackte 
 oder beschädigte Masken dürfen nicht mehr verwendet werden. Die 
 Lagerzeit ist unter diesen Bedingungen begrenzt auf 5 Jahre. 
 
Verwendungshinweise: Die Benutzung von Atemfiltern setzt eine Grundsachkenntnis über Funktion 

und Handhabung von Atemschutzgeräten voraus. Informationen hierzu 
findet man in den Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Regeln, 
insbesondere in der DGUV Regel 112-190. 

 Der Einsatz von Atemschutzgeräten bedeutet im Allgemeinen eine 
zusätzliche Beanspruchung für die atemschutzgerättragende Person. 

 Die meisten Atemschutzgeräte machen die arbeitsmedizinische Vorsorge 
gemäß „Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge“ (ArbMedVV) 
erforderlich.  

 Beschädigte Masken dürfen nicht verwendet werden. 
 
Vorschriften / Regeln: Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen  
  PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV)  
  Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) 
 BGV A1 Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit 

bei der Arbeit -  Unfallverhütungsvorschrift  -  Grundsätze der Prävention 
 
 DGUV Regel 112-190  Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und 

Gesundheit bei der Arbeit - „Benutzung von Atemschutzgeräten“  
 
 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) mit zugehörigen Technischen Regeln für 

Gefahrstoffe (TRGS), insbesondere TRGS 402 „Ermitteln und Beurteilen der 
Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition“  

 und weitere Technische Regeln für Gefahrstoffe. 

 
Bestellangaben:  Artikel-Nummer Beschreibung 

200052  Halbmaske BARIMASK C3V 
 


